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Le Ministre de Suisse à Berlin, P. Dinichert, 
au Directeur de la Division du Commerce du Département 

de l ’Economie publique, W. Stucki

L Berlin, 31. August 1934

Die Ihnen bekannte Rede, die Herr Dr. Schacht am letzten Messesonntag in 
Leipzig über die Sicherung der deutschen Rohstoffversorgung gehalten hat, war 
nicht nur geeignet, im Ausland über die zukünftigen Absatzmöglichkeiten in 
Deutschland Unruhe zu schaffen, sondern sie hat auch tatsächlich bei den deut
schen Abnehmern ausländischer Waren in Deutschland Angst und Verwirrung 
gestiftet. Der Leitsatz des letzten Teils der Rede, dass künftighin nur derjenige 
Importeur, der im Besitz einer entsprechenden Devisenbescheinigung ist, darauf 
rechnen könne, die zur Bezahlung notwendigen Devisen zu erhalten, hat, wie ich 
mich hier auf der Gesandtschaft direkt vergewissern konnte, zur Rückgängigma
chung zahlreicher Bestellungen in der Schweiz geführt. Viele Kunden, besonders 
in der Textilindustrie, waren der Auffassung, dass entsprechend den von Herrn 
Schacht verkündeten Grundsätzen künftighin auch unbeschränkte Überweisun
gen auf Ausländer-Sonderkonten, bezw. unbeschränkte Einzahlungen auf das 
Sammelkonto der Schweizerischen Nationalbank bei der Reichsbank im Ver
rechnungsverkehr nicht mehr zugelassen würden.

Ich habe mich sofort mit der Reichsbank und dem Reichswirtschaftsministe
rium in Verbindung gesetzt, um zu erfahren, ob tatsächlich Pläne bestehen, die zu 
einer Beeinträchtigung des soeben abgeschlossenen Verrechnungsabkommens 
führen können. Von beiden Seiten wurde mir in aller Form erklärt, dass die 
Bezahlung schweizerischer Waren in keiner Weise beeinträchtigt werden solle 
und dass die Ausführungen des Herrn Schacht das schweizerisch-deutsche Ver
rechnungsabkommen1 überhaupt nicht berühren. In der Tat hat ja auch Herr 
Schacht wörtlich gesagt: «Die mit Frankreich und der Schweiz abgeschlossenen 
Verrechnungsabkommen haben erst zu arbeiten begonnen. Wir hoffen, dass sie 
die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen werden und dass es möglich sein wird, 
eine missbräuchliche Verwendung dieser Konten zu verhindern und den Verkehr 
mit diesen und ändern Ländern auch in Zukunft durch gegenseitige Vereinbarun
gen zu regeln.»

Heute morgen hatte Herr Dr. Feer noch einmal Gelegenheit, mit Herrn 
Geheimrat Hagemann diese ganze Frage zu besprechen, wobei er erfuhr, dass das 
Reichswirtschaftsministerium zurzeit Pläne über eine allgemeine Kontingentie
rung der Fertigfabrikateinfuhr ausarbeite. Diese Kontingentierung sei die 
zwangsläufige Folge der katastrophalen deutschen Devisenlage und die notwen
dige Ergänzung eines Systems, das denjenigen Ländern, mit denen Verrech
nungsabkommen abgeschlossen worden sind, eine Vorzugsstellung in der Belie-

1. Cf. n° 53, n. 13.
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ferung Deutschlands mit eigenen Produkten einräumt. Herr Hagemann betonte 
ausdrücklich, dass entsprechend den getroffenen Abmachungen der Schweiz 
gegenüber keinerlei Kontingentierungsmassnahmen in Kraft treten werden, 
solange nicht vorher diesbezügliche Verhandlungen stattgefunden haben. Er 
beabsichtigt, sich mit Ihnen, Herr Minister, anfangs September in Verbindung zu 
setzen und nötigenfalls nach Bern zu kommen, um entsprechende Verhandlun
gen aufzunehmen.

Bis zur Inkraftsetzung der neuen deutschen Kontingente, die in erster Linie 
auch das Textilgebiet betreffen werden, wird durch die von Herrn Schacht ange
kündigten Massnahmen das schweizerisch-deutsche Verrechnungsabkommen in 
allen seinen Auswirkungen in keiner Weise berührt werden.2

2. Les mesures prévues par le plan Schacht seront appliquées dès le 24 septem bre 1934. M ais déjà 
avant, certaines industries d ’exportation voient leurs échanges commerciaux entravés par les 
nouvelles dispositions; cf. à ce sujet le n° 66, A.
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Le Président de la Commission commerciale suisse au Caire, E. Trembley, 
au Directeur de la Division du Commerce du Département de l ’Economie

publique, W. Stucki
Copie

Relations commerciales
avec l’Egypte Mimorey par Vieh (Vaud), 31 août 1934

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre que la Division du Commerce du 
Département Fédéral de l’Economie Publique m’a adressée en date du 24 crt.1

La contradiction qu’on a cru discerner entre le contenu de ma lettre du 25 
écoulé et celle du 1er juin 19331 n’existe pas à mon avis. Selon moi, la seconde en 
date de ces lettres ne fait que confirmer la précédente. Dans les deux, je fais en 
effet ressortir que le moyen le meilleur d’obtenir du Gouvernement égyptien cer
taines concessions, notamment en ce qui concerne les importantes adjudications 
gouvernementales de matériel électro-mécanique2, serait de pouvoir exploiter 
notre situation d ’importants acheteurs de coton égyptien.

1. Non retrouvé.
2. Cf. à ce propos la lettre de W. Stucki au Vorort de V Union suisse du com m erce et de l ’industrie, 
du 5 septembre:

Ende Juni dieses Jahres meldete uns die Firma Gebrüder Sulzer in Winterthur, sie sei für die 
Lieferung von Dieseltriebwagen an die ägyptischen Staatsbahnen in scharfem Konkurrenz
kampf mit der ungarischen Firma Ganz in Budapest gestanden. Der Auftrag sei dann an diese 
ungarische Firma erteilt worden und zwar offenbar aus dem Grunde, dass die Ungaren Baum
wolle, die sie 1930 in Ägypten gekauft hatten, nie bezahlten und sich dann Ägypten gezwungen  
sah, sich durch die fraglichen W agenbestellungen bezahlt zu machen. D ie Vertretung von Sulzer 
in Kairo erwähnte, dass Deutschland ein ähnliches Vorgehen einleite, um seinen Export nach 
Ägypten zu begünstigen. [...]

dodis.ch/45980dodis.ch/45980

http://dodis.ch/45980

	Bd11_00000284
	Bd11_00000285

